
MERKBLATT
Vorschriften für anerkannt „wie frei lebendes Wild“

Veterinäramt
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Voraussetzung ist, dass für den Gehegewildbestand eine Anerkennung als „wie frei lebendes Wild“ vorliegt. 
Diese kann beim Veterinäramt beantragt werden. Wird das Wild von einem ausreichend geschulten Jäger 
geschossen, ist keine Schlachttieruntersuchung nötig. 

Grundsätzlich sind 2 Vermarktungsformen möglich:

 a) Abgabe „kleiner Mengen“ (Tagesstrecke) 

 b) Abgabe als Primärerzeugnis in der Decke

a) Vorschriften bei der Abgabe „kleiner Mengen“

  Erlegen durch Jäger, dieser ist „ausreichend geschulte Person“       
  (§4 TierLMHV, i.d.R. der Fall, wenn Jägerprüfung nach 1987)

  Fleischuntersuchung nur, wenn bedenkliche Merkmale festgestellt wurden

  Trichinenuntersuchung bei Wildschwein, Dachs etc.

  Sobald aus der Decke geschlagen und zerwirktes Wildfl eisch abgegeben wird ist eine Registrierung  
  (durch das Veterinäramt) erforderlich (Wildkammer), ansonsten vgl. Punkt b (Abgabe als Primär-  
  erzeugnis)

   Abgabe an den Endverbraucher oder örtlichen Einzelhandel zur unmittelbaren Abgabe  
   vor Ort an den Endverbraucher.

  wird Wild von anderen Jägern/ Gehegebetreibern angenommen oder werden Wildfl eischerzeugnisse  
  hergestellt, ist ebenfalls eine Registrierung erforderlich

   Abgabe nur vor Ort und nur an den Endverbraucher!

b) Vorschriften bei der Abgabe als Primärerzeugnis (d.h. in der Decke)

  „kleine Menge“ ist wiederum die Strecke eines Jagdtages

  Fleischuntersuchung nur, wenn bedenkliche Merkmale festgestellt wurden

  Trichinenuntersuchung bei Wildschwein, Dachs etc.

   Abgabe an den Endverbraucher oder örtlichen Einzelhandel zur unmittelbaren Abgabe  
   vor Ort an den Endverbraucher.

Oder:

  Abgabe mit Kopf und Eingeweiden (außer Magen-Darm-Trakt) an Wildbearbeitungsbetrieb

  Steht eine kundige Person zur Verfügung, Abgabe ohne Eingeweide (jedoch mit Kopf und   
  Zwerchfell bei Trichinenuntersuchungspfl ichtigen Arten) an Wildbearbeitungsbetrieb möglich.

  Im Wildbearbeitungsbetrieb Fleischuntersuchung und ggf. Trichinenuntersuchung

   Abgabe ohne Beschränkungen


